


JUS PUBLICUM 

Beiträge zum öffentlichen Recht 

Band 10 





Die Forschung zwischen grund-
rechtlicher Freiheit 

und staatlicher Institutionalisierung 

Das Wissenschaftsrecht als Recht kooperativer 
Verwaltungsvorgänge 

von 

Hans-Heinrich Trute 

ART! BUS 

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 



Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft 
der VG Wort. 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Trute, Hans-Heinrich: 
Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher 
Institutionalisierung : das Wissenschaftsrecht als Recht kooperativer 
Verwaltungsvorgänge / von Hans-Heinrich Trute. - Tübingen : Mohr, 1994 

(Jus publicum ; Bd. 10) 
ISBN 3-16-146102-9 

NE: Ius publicum 

© 1994 J .C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Ver-
lages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Ubersetzun-
gen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. 

Das Buch wurde von Computersatz Staiger in Pfäffingen aus der Garamond Antiqua 
belichtet und von Guide-Druck in Tübingen auf archivfähiges Werkdruckpapier der 
Papierfabrik Gebr. Buhl in Ettlingen gedruckt. Den Einband besorgte die Großbuchbin-
derei Heinr. Koch in Tübingen. 

ISSN 0941-0503 

Vanessa.Ibis
Typewritten Text
978-3-16-158090-1 Unveränderte eBook-Ausgabe 2019

Vanessa.Ibis
Typewritten Text

Vanessa.Ibis
Typewritten Text



Vorwort 

Wissenschaftsrecht gilt nicht eben als Referenzgebiet des Allgemeinen Ver-
waltungsrechts. Dies mag damit zusammenhängen, daß diese Materie ver-
breiteter Auffassung nach in besonderer Weise der Verrechtlichung wider-
streitet. Vor allem aber dürfte die Identifizierung von Wissenschaftsrecht und 
Hochschulrecht nachwirken. Als Teil des Organisationsrechts nahm es an 
dem allgemeinen Schicksal des Organisationsrechts teil, dessen Weiterent-
wicklung vielfach angemahnt, gleichwohl nicht recht vorangekommen ist. 

Wissenschaftsrecht ist indes nicht mit dem Recht einer Wissenschaftsein-
richtung zu identifizieren, so wenig es allein Organisationsrecht ist. Als 
Recht der wissenschaftsrelevanten Kommunikationen und Handlungen ist es 
vielmehr als eine Querschnittsmaterie zu begreifen und zu entfalten. Dies al-
lein macht es freilich noch nicht zu einem Rechtsgebiet, das auch als Refe-
renzgebiet des Allgemeinen Verwaltungsrechts und der Grundrechtsdogma-
tik Geltung beanspruchen kann. Dies wird anders, wenn man das Wissen-
schaftsrecht als Recht kooperativer Verwaltungsvorgänge betrachtet. Lange 
vor dem Aufstieg des Kooperationsprinzips in anderen Bereichen des beson-
deren Verwaltungsrechts und seinen vielfältigen Rückwirkungen auf das All-
gemeine Verwaltungsrecht hat das Wissenschaftsrecht Kooperationsverhält-
nisse von Staat und Wissenschaft zu seinem Gegenstand. In kaum einem an-
deren Rechtsgebiet ist die staatliche Steuerung aufgrund der starken Grund-
rechtsabhängigkeit wie auch der Besonderheiten des Sachbereichs so sehr 
von der Mitwirkungsbereitschaft der Adressaten abhängig. Dies wirkt auf die 
Handlungsmaßstäbe und Formen dieses Rechtsgebietes zurück. Organisatio-
nen, Verfahren sowie Kooperationsformen von Staat, Wissenschaft und Ge-
sellschaft auf unterschiedlichen Ebenen kennzeichnen daher dieses Rechtsge-
biet in besonderer Weise. Es läßt sich als ein System von mikro- und ma-
kroadministrativen Kooperationsverhältnissen entfalten, das bisher dogma-
tisch wenig durchgearbeitet worden ist. Dem Recht dieser Kooperations-
verhältnisse ist die vorliegende Arbeit gewidmet, die in einer kürzeren Fas-
sung im Sommersemester 1992 von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg als Habilitationsschrift angenommen wurde. 

Entstanden ist sie während meiner Zeit als Assistent bei meinem akademi-
schen Lehrer Prof. Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann. Ihm ist für den großzü-
gig gewährten Freiraum der wissenschaftlichen Arbeit, die stete Anregung 
und das nachhaltige Interesse zu danken. Am Institut für deutsches und eu-
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ropäisches Verwaltungsrecht konnte die Arbeit in einer Atmosphäre steten 
wissenschaftlichen Gesprächs entfaltet werden. Für das freundliche Interesse 
und manche Anregung und vor allem für die Erstellung des Zweitgutachtens 
in einer Zeit großer Arbeitsbelastung schulde ich Herrn Bundesverfassungs-
richter Prof. Dr. Paul Kirchhof meinen tief empfundenen Dank. 

Wissenschaftliche Arbeit ist, davon wird noch ausführlich zu handeln sein, 
eingebettet in wissenschaftliche Kommunikations- und Handlungszusam-
menhänge. Über die eben Genannten hinaus haben vor allem Dr. Thomas 
Groß und Dr. Hans Christian Röhl, die ebenfalls Arbeiten zu dem Themen-
bereich des Wissenschaftsrechts vorgelegt haben, Dr. Thomas Puhl, mit einer 
eigenen Habilitationsschrift befaßt, sowie Hannes Krämer zu einer Atmo-
sphäre steter Kommunikation, Anregung und konstruktiver Kritik beigetra-
gen und damit dem Ideal kooperativer Forschung eine reale Grundlage gege-
ben. Ihnen gilt mein herzlicher Dank. 

Ohne vielfältige Unterstützung in der Wissenschaftsverwaltung von Bund 
und Ländern wäre die Arbeit in vorliegender Form gewiß nicht möglich ge-
wesen. Besonderer Dank gebührt Dr. Reinhard Grunwald, administrativer 
Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg, für 
manche Information und Vermittlung, sowie dem Bundesminister für For-
schung und Technologie, der mir einen mehrwöchigen Einblick in die För-
derverwaltung des Bundesministeriums ermöglichte. Die Offenheit der Ge-
spräche und das Interesse an meinen Fragestellungen haben meinem Bild von 
kooperativen Verwaltungsvorgängen aber auch den Steuerungsproblemen ei-
ner Ministerialverwaltung einen nachhaltigen Eindruck vermittelt. 

Gewidmet ist die Schrift in Dankbarkeit meinem akademischen Lehrer der 
Rechtswissenschaft. 

Dresden, im Winter 1993 Hans-Heinrich Trute 
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Einleitung 

Die tief in das neuzeitliche Selbstverständnis der Wissenschaft und der sie tra-
genden Gesellschaft eingeschriebene Grundüberzeugung, daß wissenschaftli-
cher und technischer Fortschritt zugleich auch ein humaner Fortschritt sei, ist 
grundlegenden Zweifeln gewichen1. Diese begründen sich nicht aus dem Ein-
satz der Wissenschaft zu Zwecken, die ihrem Anspruch auf Universalität und 
Humanität widerstreiten. Dem wäre - schwer genug - durch eine Verände-
rung der Zwecke Rechnung zu tragen. Es ist vielmehr der Zweifel, ob nicht in 
die Tiefenstrukturen der neuzeitlichen Wissenschaft und ihrer Verbindung 
mit Technologie2 das Paradigma der Naturbeherrschung in einer Weise einge-
schrieben ist, das jeden Fortschritt zugleich zu einer Bedrohung des Huma-
nen werden läßt. Sicherlich haben diese Zweifel das Projekt der Wissenschaft 
wie überhaupt das der Moderne3 immer schon begleitet. Gleichwohl zeigen 
sich die Folgen wissenschaftlich-technischen Fortschritts mit einer Deutlich-
keit, die den prinzipiellen Zweifeln Nahrung geben, die als gestörte Verhält-
nisse von Wissenschaft und Gesellschaft zu beschreiben wären und denen 
nicht mit dem Verdikt der Fortschrittsfeindlichkeit beizukommen ist. Denn 
wenn die Diagnose richtig ist, daß wissenschaftlicher Fortschritt und Huma-
nität auseinander treten können, dann wird der Fortschritt selber auf die Ver-
nünftigkeit seiner Ziele zu befragen sein; nach den Maßstäben einer Vernunft 
freilich, die eine wissenschaftliche allein nicht sein kann. 

Die Geschichte der Atomwissenschaft und ihrer Verbindung mit der Tech-
nologie war das erste Lehrstück des Weges von übertriebenen Hoffnungen, 
Prognosen und Versicherungen zu ernüchterten Szenarien des Ausstiegs. Daß 
dieser wiederum nur mit weiterer Forschung zu bewerkstelligen sein wird, 
verdeutlicht etwas von der Dialektik der Wissenschaft und ihrer Kritik, von 
der noch zu handeln sein wird. Grundlegender noch sind die Zweifel gegen-
über der Gentechnologie formuliert worden, die - als Schlüsseltechnologie 
der Zukunft gehandelt - mit dem Verdacht affiziert ist, die Bauformen des Le-
bens verfügbar zu machen und damit das Bild des Menschen von sich zu än-

1 Statt vieler H, Jonas, Das Prinzip Verantwortung (1984); v. Wright, Rechtstheorie 18 
(1987), 15 ff.; Mittelstraß, Gestörte Verhältnisse, S. 43 ff. 

2 Eine Verbindung, die tief in die neuzeitliche Methode der Wissenschaft über die Pra-
xis des Experiments eingeschrieben ist, vgl. v. Wright, Rechtstheorie 18 (1987), 15, 18 ff.; 
ferner G. Böhme u. a., Experimentelle Philosophie (1977). 

3 Dazu Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne (1985). 
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dem und fremden Zwecken zu unterwerfen. Damit ist das Verfassungsrecht 
in einer Weise herausgefordert, daß allein die Fundamentalgarantie des Men-
schenwürdesatzes als Anker geeignet erscheint, mit einstweilen ungewissem 
Ergebnis. Indessen scheinen diese Perspektiven noch einer vertrauten Welt 
des Menschen abgesehen zu sein, in der er sich immerhin der Fortexistenz als 
ein, wenn auch veränderliches und damit um seine Objektlosigkeit gebrachtes 
Gattungssubjekt auch in Zukunft noch sicher wähnen kann. Doch die wis-
senschaftlichen Prognosen der Forschung zur künstlichen Intelligenz künden 
bereits von seinem Ende. Wohlgemut wird seine Aufhebung in dem von ihm 
geschaffenen Maschinen als eine neue Stufe der Evolution für das nächste 
Jahrhundert akklamierend prognostiziert4, und dafür plädiert, sich doch end-
lich den Respekt vor dem Lebendigen abzugewöhnen5. Eine solchermaßen 
entgeistigte Wissenschaft wird es freilich schwer haben, diejenigen, deren Ab-
schaffung auf eigene Kosten hier unternommen werden soll, davon zu über-
zeugen, daß wissenschaftlich-technischer Fortschritt und Humanität auch 
weiterhin miteinander verbunden sind. Noch weniger wird sie dafür das Prä-
dikat des Vernünftigen in Anspruch nehmen können; das Bacon'sche Zeitalter 
des Vertrauens in die Wissenschaft scheint an ein Ende gekommen zu sein6. 

Die Redeweise vom postbiologischen Zeitalter, die nur mühsam ihren 
theoretischen Ahumanismus verdecken kann, macht das Plädoyer für den 
Ausstieg aus der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation verständlich7. In-
dessen ist auch dieser, so will es scheinen, nur als wissenschaftliche Theorie 
formulierbar und kann nur als eine solche auf Aufmerksamkeit rechnen. Ein 
Grund zur Beruhigung ist dies nicht, schon gar nicht ein solcher zynischen 
Kommentars zur Unausweichlichkeit der Entwicklung. Verwiesen ist damit 
allerdings auf die Dialektik von Wissenschaft und ihrer Kritik. Wissenschaft 
und Technologie sind Grundlage der Lebensformen moderner Gesellschaften 
geworden. Einen einfachen Ausstieg gibt es nicht, wohl aber Änderungen; 
auch diese allerdings kaum ohne wissenschaftliche Beratung über die Folgen. 
Diesem Faktum ist durch Fundamentalkritik daher kaum beizukommen, ei-
nen point of return in einem fundamentalen Sinne wird es sowenig geben kön-
nen, wie vorstellbar ist, ohne Wissenschaft und Technologie die drängenden 
Probleme der wissenschaftlich-technischen Zivilisation zu lösen8. 

4 „Befreit vom schwerfälligen Schritt der biologischen Evolution werden die Kinder 
unseres Geistes frei wachsen können, um sich fundamentalen Herausforderungen im gan-
zen Universum zu stellen. Wir Menschen werden eine gewisse Zeit von ihrer Arbeit profi-
tieren. Doch früher oder später werden sie sich...ihr eigenes Glück suchen, während wir, 
die alten Eltern, leise vergehen. Beim Weiterreichen der Fackel wird nicht viel verloren 
sein." So der Roboterexperte Moravec, Minds Children, S. 1; hier zitiert nach FR v. 21 
Dez. 1991, S. 13. 

5 D. D. Dennet, zitiert nach G. Unseld, Maschinenintelligenz, S. 414. 
6 G. Böhme, Am Ende des Bacon'schen Zeitalters, FR v. 10 Aug. 1991 S. ZB 3. 
7 G. Unseld, Maschinenintelligenz oder Menschenphantasie? (1992). 
8 Vgl. Lepenies, Aktuelle Probleme der europäischen Wissenskultur und Wissen-

schaftspolitik, S. 29 f.; auch H. }. Schuster, Technologische Zivilisation, S. 1, 7 ff. 
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Ohnehin ist gegenüber Fundamentalismen dieser Art daran zu erinnern, 
daß Wissenschaft einen Teil der Kritik selber leistet, Änderungen herausfor-
dert und begleitet. In dem Maße, in dem die wissenschaftliche Aufklärung re-
flexiv wurde, hat sie als Erkenntnistheorie wie als Wissenschaftstheorie die 
Geltungsansprüche des wissenschaftlichen Wissens einer Kritik unterzogen 
und damit die Risiken wissenschaftlicher Konstruktion aufgedeckt. Die Ero-
sion des Wahrheitsbegriffs legt hierfür ein beredtes Zeugnis ab. Der radikale 
Fallibilismus läßt von den Gewißheiten wissenschaftlicher Erkenntnis ab und 
weiß sich allenfalls auf dem neuesten Stand unwiderlegten Irrtums. Und auch 
damit markiert er nicht einmal mehr den äußersten Punkt wissenschaftlichen 
Zweifels an der Erkenntnis. Unübersehbar ist auch, daß sich in diesem Prozeß 
der Wissenschaftskritik neue Paradigmen herausbilden, die zugleich ein neues 
Bild der Wissenschaft von sich selbst entwerfen9, das an der Naturbeherr-
schung nicht mehr orientiert ist und sei es auch nur, weil die Kosten der Ein-
griffe die Erkenntnisgewinne zunehmend übersteigen. So werden mit der 
Skepsis der Wissenschaft auch die Räume für die Diskussion ihrer Ziele und 
ihrer Folgen zurückgewonnen, deren die Wissenschaft dringend bedarf; nicht 
zuletzt zur weiteren Legitimation ihrer Tätigkeit. 

Wenn die Wissenschaft und Technik zur Grundlage unserer Lebensform 
geworden sind, dann stellt sich das Problem also anders. Dann geht es nicht 
um die Fundamentalkritik der Wissenschaft, sondern die Beantwortung der 
Frage, was Humanität unter den Bedingungen einer technisch-wissenschaftli-
chen Zivilisation heißen kann10 und welche institutionellen Vorkehrungen zu 
treffen sind, diese zu sichern, um die Entwicklung der institutionellen Rah-
menbedingungen, deren eine wissensbasierte, auf die Leistungen der Wissen-
schaft angewiesene Gesellschaft um ihrer verantwortbaren wissenschaftlich-
technischen Entwicklung bedarf. In diese Rahmenbedingungen wären ver-
nünftige Formen der Wissenschaftsskepsis und Technologiekritik einzubin-
den11, die dazu beitragen, ein Stück der Gestaltungsmacht zurückzugewin-
nen. Vor allem bedarf es der Institutionalisierung eines Dialogs über die Ziele 
der Wissenschaft und der technologischen Entwicklung, um die Etablierung 
von Begründungslasten, um Öffentlichkeit und Verantwortung. Nur so wird 
es gelingen, die möglichen Rationalitätsgewinne wissenschaftlicher For-
schung zu nutzen, um nach der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die Fol-
gen selbstverschuldeter Unbändigkeit12 in einen verantworteten Zugriff zu 
nehmen. 

Die Rahmenbedingungen verantworteten Umgangs mit der Wissenschaft 
sind nicht zuletzt rechtlich gestaltete Bedingungen. Unentrinnbares Erbe der 

9 Vgl. wiederum G. Böhme, aaO.; v. Wright, Rechtstheorie 18 (1987), 15, 27 ff. 
10 Zu Recht in diesem Sinne G. Böhme, Am Ende des Bacon'schen Zeitalters, aaO.; 

dazu eindringlich Frühwald, Der Zerfall des Individuums. 
11 Lepenies, Neue Rundschau 102 (1991), S. 9, 21 f. 
12 H. Markl, Die gebrannten Kinder des Fortschritts, FAZ 7. Januar 1992 S. 21 f. 
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Aufklärung ist nicht nur die Wissenschaft mit ihren Rationalitätsansprüchen, 
sondern auch das tief verwurzelte Selbstverständnis, daß gesellschaftliche 
Konfliktregulierung, die Herstellung gesellschaftlicher Ordnung durch das 
Mittel des positiv gesetzten und demokratisch zu verantwortenden Rechts zu 
erfolgen habe. Dies gilt allen Thesen von der nachlassenden Leistungsfähig-
keit des Rechts zum Trotz, die eher graduelle und vor allem modale Änderun-
gen einfordern, jedoch kaum grundlegende Alternativen zum Recht anbieten 
können. 

So taucht als Ergebnis der Selbstaufklärung der Wissenschaft das Problem 
der rechtlichen Gestaltbarkeit der wissenschaftlich-technologischen Ent-
wicklung wieder auf. Anders als die Thesen zur technischen Realisation 
meinten, wird das Problem durch die wissenschaftliche Expertise und techni-
schen Zwänge nicht ersetzt, die Substanz des Demokratischen nicht zugun-
sten der Herrschaft anonymer Systemzwänge eingezogen.13 Ein Grund zur 
Entwarnung liegt darin indessen nicht, wird doch jede These zur Gestaltbar-
keit der Gesellschaft sogleich von der soziologischen Aufklärung über die 
realen Steuerungsprobleme funktional differenzierter Gesellschaften, über 
den unzureichenden, gleichsam alteuropäischen Charakter der Annahme de-
mokratisch zu verantwortender Steuerung der Gesellschaft aufgeklärt14. Si-
cherlich erscheint es wenig aussichtsreich, demokratische Verantwortung für 
die Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklung im Modus des „Als ob" 
umfassender parlamentarischer Steuerung zu bestimmen15. Dies wäre ange-
sichts der Angewiesenheit auf das wissenschaftliche Wissen in der Tat mehr 
eine parlamentarische Scheinsteuerung, mit der kaum den Problemen Rech-
nung zu tragen wäre. Vielmehr wird es darum gehen, nicht dem Mythos 
bürokratischer Planbarkeit der wissenschaftlich-technischen Entwicklung 
oder gar ihrer politischen Instrumentalisierung zu verfallen, aber auch nicht 
dem Begriff einer wissenschaftlichen Freiheit zu folgen, der Verantwortung 
immer nur als Eingriff kennt und meint, den Folgen des Handelns durch den 
Verweis auf die Ungewißheit aller Zukunft entkommen zu können. Wie in 
anderen Bereichen, so gilt es auch hier, mit den Mitteln des Rechts eine Zu-
ordnung unterschiedlicher Formen von Verantwortung zu institutionalisie-
ren, konkurrierenden Freiheitsgebrauch voneinander abzugrenzen, Mecha-
nismen verantwortlicher Selbststeuerung einzurichten und so wissen-
schaftliche Freiheit wie Verantwortung für die Folgen der Entwicklung 
gleichermaßen aufzunehmen und zu einem Ausgleich zu bringen. Weder ist 
die wissenschaftliche Freiheit ein Mandat zur unverantworteten Umgestal-

13 Dazu jüngst H. Hastedt, Aufklärung und Technik, S. 188 ff. 
14 Zu diesem Problemkreis vor allem Luhmann, Ökologische Kommunikation 

(1986). Ferner U. Beck, Risikogesellschaft, S. 357 ff.; R. Grawert, Technologischer Fort-
schritt, S. 457, 477 ff,. 483 ff.; H. Dreier, Ort der Souveränität, S. 39 ff.; v. Westphalen, 
Technikfolgenabschätzung, S. 125 ff. 

15 Dazu U. Beck, Risikogesellschaft, S. 368 ff. 
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tung der Lebensbedingungen, noch ist es Aufgabe des Rechts, wissenschaft-
liche Freiheit regulierend um ihr Wichtigstes zu bringen: mit den Mitteln wis-
senschaftlicher Erkenntnis und Methode neue Fragen zu stellen und neue 
Antworten zu geben. 

Damit ist allerdings die Herausforderung an das Recht formuliert, jenseits 
der klassischen regulierenden Instrumente, Formen zu entwickeln, die dieser 
Aufgabe gerecht werden. Wissenschaftliche Rationalität kann sich nur dort 
entfalten, wo sie von machtgestützten Entscheidungen frei gehalten wird. 
Nicht nach Maßgabe des Rechts, sondern nach Maßgabe der Kriterien, die im 
Diskurs der scientific communities bestehen können, entwickelt sich wissen-
schaftliches Wissen. Diese so reformulierte Eigengesetzlichkeit der Wissen-
schaft wäre freilich mißverstanden, sollte damit eine Autonomie des Wissen-
schaftssystems unterstellt werden, die einer Autarkie gleichkäme. Der Staat 
und andere gesellschaftliche Akteure stellen Mittel zur Verfügung, gründen 
Einrichtungen, verfügen mit anderen Worten über die Betriebsmittel der Wis-
senschaft, deren diese bedarf, um nach Maßgabe ihrer eigenen Kriterien han-
deln zu können. Über diese Abhängigkeiten unterliegt das Wissenschaftssy-
stem vielfältigen Steuerungsimpulsen des Staates und anderer gesellschaftli-
cher Akteure. Nicht nur grundrechtliche Freiheit nach Maßgabe eigener Kri-
terien handeln zu können, sondern zugleich die zu einem wesentlichen Teil 
staatliche Institutionalisierung der Voraussetzungen dieser Handlungen 
kennzeichnet daher den Sachbereich Wissenschaft und prägt als grundlegen-
des Spannungsverhältnis und je unterschiedliches Rechtsregime das Wissen-
schaftsrecht. Benannt sind damit zugleich die beiden Pole staatlicher Verant-
wortung und grundrechtlich gesicherter Autonomie, die für das Wissen-
schaftsrecht strukturprägend sind. Daraus resultiert ein spezifischer, indirek-
ter Steuerungsansatz des Wissenschaftsrechts, der sich, jenseits der klassi-
schen Abgrenzung kollidierenden Freiheitsgebrauchs, etwa wenn Forschung 
auf Rechtsgüter Dritter zugreift, in der Gestaltung von Strukturen, der Eta-
blierung von Verfahren, der Kooperation von Staat und Wissenschaft nieder-
schlägt, deren Ziel es ist, immer wieder staatliche Gestaltungsinteressen und 
damit verbunden auch bürokratische Handlungsrationalität mit der Notwen-
digkeit autonomer wissenschaftlicher Kommunikationen und Handlungen zu 
vermitteln. 

Damit wird im Ansatz sichtbar, was im Verlauf der Arbeit noch zu entwik-
keln sein wird. Das Wissenschaftsrecht ist in seinem institutionellen Kern je-
denfalls das Recht dieser Vermittlungsvorgänge. Lange vor dem Aufstieg des 
K,ooperationsprinzips im Umweltrecht ist hier ein Sachbereich entstanden, in 
dem staatliche Steuerung allenfalls in Randbereichen als regulative Steuerung 
angesehen werden kann. Hier dominieren Formen der Struktur- und Ver-
fahrenssteuerung, die immer die Autonomie der wissenschaftlichen Kommu-
nikations- und Handlungszusammenhänge schon von Verfassungs wegen in 
Rechnung stellen müssen. Als solches liegt hier ein wenig beachtetes Refe-
renzgebiet des Allgemeinen Verwaltungsrechts aber auch der steuerungstheo-
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retischen Debatte vor. Dieses Defizit mag seinen Grund freilich auch in dem 
bisherigen dogmatischen Zuschnitt des Wissenschaftsrechts finden, das in ge-
wisser Weise abgekoppelt ist von der allgemeinen Entwicklung des Verwal-
tungsrechts. Dahinter stehen viele Gründe, nicht zuletzt aber wohl auch die 
Befürchtung einer abträglichen Verrechtlichung dieses Bereichs, die zwar ver-
ständlich ist, der Wichtigkeit des Sachgebiets und der Notwendigkeit seiner 
rechtlichen Stabilisierung aber kaum angemessen ist. 

Die Entfaltung eines systematischen Wissenschaftsrechts, das diesen Fra-
genkreis ohne thematische Verengungen aufnimmt, steckt allerdings noch in 
den Anfängen. Ein Großteil der Diskussion findet in der allgemeinen Verfas-
sungstheorie, der Verfassungspolitik und verfassungsrechtlichen Dogmatik 
und in den Materien des besonderen Verwaltungsrechts, wie dem Umwelt-, 
Gesundheits- und dem Gentechnikrecht statt. Damit wird die Diskussion in-
des an den institutionellen Fragen, denen sich das bisherige Wissenschafts-
recht in besonderer Weise angenommen hat, vorbeigeführt, wie umgekehrt 
eine gewisse Abschließung seiner Themen zu beobachten ist. Dies wird weder 
dem Anliegen der Wissenschaft noch dem der Einlösung der Verantwortung 
gerecht. 

Der Grund für die thematische Verengung liegt indes auf der Hand: 
Wissenschaftsrecht ist traditionell Hochschulrecht16. Das hat systematische 
Konsequenzen, denn damit wird das Wissenschaftsrecht von den spezifischen 
Aufgaben der Hochschule her entwickelt: der institutionellen Verbindung 
von Forschung und Lehre, mit einem deutlichen Akzent auf den Fragen der 
Lehre. Dies hat gute Gründe. Historisch ist die Lehrfreiheit das Konfliktfeld 
mit dem Staat, hier setzen staatliche Regulierungen und Eingriffe an. Folglich 
wurden insbesondere die Verfassungsfragen hieran orientiert. Es ist kaum zu-
fällig so, daß sich die erste ausführliche Auseinandersetzung mit der Wissen-
schaftsfreiheitsgarantie, Smends Referat auf der Staatsrechtslehrertagung von 
1928, im Kontext der Meinungsfreiheit findet; und es ist die Lehrfreiheit, die 
als Grundrecht der deutschen Universität reklamiert wird17. Nicht umsonst, 
so scheint es, findet sich in den juristischen Bibliographien, die in gewisser 
Weise das Selbstverständnis einer Disziplin spiegeln, die Fragen des Hoch-
schulrechts neben oder zusammen mit denen des Schulrechts. 

Demgegenüber ist das zukünftige Wissenschaftsrecht von der Breite der 
wissenschaftsrelevanten Handlungen und Konfliktfelder her zu entwickeln. 
Sein Bezugspunkt wird das Ergebnis wissenschaftlichen Handelns, das Wis-
sen, sein müssen und von diesem Bezugspunkt her wären die wissenschaftsre-
levanten Handlungen zu bestimmen. Hierfür spricht nicht zuletzt, daß sich 
die Bedeutung des Wissens erheblich gewandelt hat18. In dem durchaus zwei-

16 Exemplarisch die Gewichtung in Flämig, u. a. (Hrsg.), Handbuch des Wissen-
schaftsrechts, 2 Bde. (1982); vgl. jetzt aber Meusel, Außeruniversitäre Forschung im Wis-
senschaftsrecht (1992). Schulze-Fielitz, Freiheit der Wissenschaft; C.-D. Classen, Wissen-
schaftsfreiheit außerhalb der Hochschule (1994). 

17 Smend, VVDStRL 4 (1928), 44, 73. 
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feihaften, weil einseitigen Wort von der Wissensgesellschaft19 findet dies sei-
nen beredten Ausdruck. Moderne Gesellschaften sind in hohem Maße wis-
sensbasiert, weite Bereiche werden vom wissenschaftlichen Wissen durch-
drungen und immer wieder umgeformt. Wissen wird zu einer wichtigen Pro-
duktivkraft, Wissensverarbeitung tritt an die Seite industrieller Produktions-
prozesse, die symbolische Integration der Gesellschaft wird zunehmend von 
der Wissensproduktion abhängig20. Dies verlangt nach einer Analyse und 
rechtlichen Durchformung der Prozesse der Wissenserzeugung, Verteilung 
und des Zugangs zu Wissen und verknüpft zugleich das Wissenschaftsrecht 
mit der sich neu herausbildenden Materie des Informationsrechts. 

Vor diesem weit gespannten Hintergrund erweist sich das Wissenschafts-
recht schnell als eine Querschnittsmaterie21 und die institutionellen Fragen als 
ein Teilbereich; allerdings als ein sehr wichtiger, weil er grundlegende Rah-
menbedingungen der Wissenserzeugung beschreibt. Dieser Teilbereich wird 
auch in der vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt stehen, weil er Grundformen 
eines rechtlichen Steuerungsansatzes jenseits regulierender, individualzen-
trierter Regelungsansätze umfaßt und damit wichtige Bausteine eines Wissen-
schafts- wie des Allgemeinen Verwaltungsrechts enthält. 

Mit dieser Arbeit wird aber die starke Hochschulzentrierung des bisheri-
gen Wissenschaftsrechts verlassen. Schon die Forschungsberichte des Bundes 
oder eine Durchsicht der Empfehlungen und Stellungnahmen des Wissen-
schaftsrates zeigen ein vielfältig differenziertes Wissenschaftssystem, in dem 
die Universitäten ein Sektor neben anderen bilden. Von dem Finanzierungs-
volumen der Wissenschaft und Forschung her ist es bei weitem nicht einmal 
der gewichtigste, wenngleich sie in der Sache - trotz aller Befürchtungen, die 
Forschung wandere aus den Universitäten aus - weiterhin eine zentrale Insti-
tution des Wissenschaftssystems bleiben werden. Dies nicht etwa nur, weil 
den Universitäten die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ob-
liegt, sondern weil sie in ihren Strukturen die Idee des Gesprächs der Wissen-
schaften untereinander und mit der Gesellschaft aufnehmen und in dieser 
Funktion, wie überhaupt als Räume intellektueller Auseinandersetzung mit 
der Welt, nicht zu ersetzen sind. Mit Blick auf die obengenannten Probleme 
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung kann diese Funktion der Uni-
versitäten gegenüber allzu forcierten Nützlichkeitserwartungen nicht genug 
betont werden. Allerdings sind mit dieser Aufgabe spezifische Organisations-

18 Vgl. dazu H. F. Spinner, Moral oder Methode?, S. 74 ff.; ders., Wissenschaftsethik in 
der philosophischen Sackgasse, S. 150 ff. 

19 G. Böhme/N. Stehr (Hrsg.), The Knowledge Society (1986); dies., Universitas 1990, 
S. 225 ff. 

20 Zu Einzelheiten und Konsequenzen einer solchen Perspektive G. Böhme/N. Stehr, 
Universitas 1990, S. 225 ff.; für eine systemtheoretische Fassung H. Willke, Ironie des 
Staates, S. 262 ff. 

21 Schmidt-Aßmann, JZ 1989, 205, 207; Schulze-Fielitz, Freiheit der Wissenschaft, 
Rdnr. 23 ff. 
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strukturen und rechtliche Dogmen verbunden, deren Übertragbarkeit auf an-
dere Bereiche des Wissenschaftssystems zweifelhaft ist. Insofern gilt es, über 
diese Dogmen hinausgehend die Ausdifferenzierung und Binnendifferenzie-
rung des Wissenschaftssystems aufzunehmen22. In institutioneller Hinsicht 
sind also die außeruniversitären, staatlichen und nichtstaatlichen For-
schungseinrichtungen ebenso einzubeziehen23 wie ihre vielfältigen Verbund-
formen. 

Diese Erweiterung des thematischen Feldes darf nicht bei den Forschungs-
einrichtungen haltmachen. Das Wissenschaftssystem ist an Ebenen und seg-
mentären Gliederungen erheblich reicher. So werden die hochstufigen Reprä-
sentations- und Kooperationsvorgänge mit in den Blick genommen werden 
müssen, also die Hochschulrektorenkonferenz, die Arbeitsgemeinschaft der 
Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Vereinigungen und vor al-
lem die Ausprägungen institutionalisierter hochstufiger Kooperation von 
Staat und Wissenschaft, wie etwa den Wissenschaftsrat, über den man in den 
gängigen Darstellungen des Wissenschaftsrechts allenfalls Andeutungen fin-
det, der für ein Konzept verantwortlicher Selbststeuerung gesellschaftlicher 
Teilsysteme allerdings eine wichtige Rolle spielen wird24. Gerade hier liegt ein 
wichtiges Feld makroadministrativer Vermittlungsvorgänge, die dogmatisch 
bisher wenig ausgeleuchtet worden sind. 

Außerhalb der organisatorischen Struktur der Forschungseinrichtungen 
erscheinen die finanzvermittelten Einwirkungen des Staates auf die Wissen-
schaft ebenfalls bisher zu wenig behandelt, obwohl letztlich die Finanzierung 
eine entscheidende Freiheitsbedingung und ein vorzügliches Medium staatli-
cher Steuerungsimpulse darstellt. Diese Dimension des Wissenschaftsrechts 
ist daher sowohl in ihren institutionellen Varianten wie als programmorien-
tierte Förderung aufzunehmen. Damit gewinnt das Wissenschaftsrecht An-
schluß an andere Bereiche staatlich finanzierter Grundrechtsausübung, die er-
heblich sensibler gegenüber den finanzvermittelten Steuerungsvorgängen 
sind, wie etwa der Rundfunkbereich25. 

Die vorliegende Arbeit nimmt im ersten Teil den Ausgangspunkt bei der 
Entfaltung der Wissenschaftsfreiheitsgarantie des Art. 5 Abs. 3 GG als 
Gravitationszentrum des gesamten Wissenschaftsrechts. Zugrundegelegt 
wird ein Begriff der Wissenschaft, der die bisherige Individualzentrierung der 
Dogmatik vermeidet und die Erkenntnis aufnimmt, daß der Wissenschaft eine 
komplexe Interaktionsstruktur eigen ist. Vor dem Hintergrund einer histo-

22 Vgl. auch Blankenagel, KritV 1989, 247 ff.; Ansätze dazu auch bei Bethge, Wissen-
schaftsrecht, S. 697, 719 ff.; Dickert, Forschungsfreiheit, S. 81 ff. 

23 Zu Recht in diesem Sinne Schmidt-Aßmann, JZ 1989, 205, 208 f. 
24 Zu einer möglichen Rollenbestimmung, D. Simon, Dompteur im Zoo der For-

schungslobby, FAZ, 30. Dez. 1991, S. 23 f.; ausführlich jetzt H. C. Röhl, Der Wissen-
schaftsrat (1994). 

25 Vgl. dazu BVerfGE 83, 238, 310 f.; für einen anderen Sachbereich auch BVerfGE 
85, 264, 287 ff. 
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risch-strukturellen Skizze wird Wissenschaft als ein verselbständigtes gesell-
schaftliches Teilsystem bestimmt, dessen Strukturen, Binnendifferenzierun-
gen und Ebenen von einem zeitgemäßen Wissenschaftsrecht aufzunehmen 
sind. Wissenschaft ist ein funktionsspezifischer Kommunikations- und 
Handlungszusammenhang, in den alle Kommunikationen und Handlungen, 
die Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben, eingebettet sind und von dem 
her diese allererst identifizierbar sind. Sie entfaltet sich als Tätigkeit innerhalb 
dieser Kommunikations- und Handlungszusammenhänge. Damit wird eine 
andere Fassung der Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft vorgeschlagen, die 
diese als das von nichtwissenschaftlichen Kriterien unbeeinflußte Handeln in-
nerhalb dieser Zusammenhänge bestimmt. Die einzelnen Handlungen lassen 
sich vor diesem Hintergrund schärfer herausarbeiten und erlauben eine ge-
nauere Entfaltung des Normbereichs der Wissenschaftsfreiheitsgarantie, wie 
es das Normprogramm mit den Begriffen der Wissenschaft, Forschung und 
Lehre durchaus nahelegt. Nicht mitumfaßt sind die Handlungsvoraussetzun-
gen, die Gegenstand des Schutzes der objektiv-rechtlichen Dimensionen der 
Wissenschaftsfreiheitsgarantie sind. 

Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses wird im zweiten Teil ein 
Grundproblem der Freiheitsdogmatik entfaltet, das eng mit der kulturstaatli-
chen Prägung des Verhältnisses von Staat und Wissenschaft zusammenhängt, 
aber letztlich darüber hinaus reicht. Wissenschaft muß sich in Abhängigkeit 
begeben, um frei zu sein. Sie bedarf angesichts des enormen Ressourcenauf-
wandes der Einrichtung ihrer Handlungsvoraussetzungen, die in der Traditi-
on der deutschen Entwicklung zu einem nicht unerheblichen Teil vom Staat 
geleistet werden. Damit allerdings ist die grundlegende Aufgabe gestellt, 
„eine Freiheit gedanklich zu begreifen und rechtlich zu verfassen, die Freiheit 
von staatlicher Bevormundung und zugleich Freiheit durch staatlicher Fi-
nanz- und Organisationshilfe ist."26 Dies ist ein Vorgang, der hier als staatli-
che Institutionalisierung der Freiheitsvoraussetzungen bezeichnet wird, 
wenn man darunter die Zurverfügungstellung von Ressourcen personeller, fi-
nanzieller, organisatorischer Art und deren rechtliche Absicherung verstehen 
will. Damit wird bewußt eine scharfe Zäsur zwischen staatlicher Institutiona-
lisierung der Handlungsvoraussetzungen und grundrechtlich geschützten 
Handlungen gemacht, die die Redeweise von geschützten Sphären und 
Schichten und anderen verräumlichenden Metaphern vermeiden soll. Ver-
meidbar werden dann auch leichthändige Aussagen, wonach Wissenschaft, 
Forschung und Lehre Aufgabe des Staates seien. Demgegenüber gilt es, durch 
eine schärfere funktionale Abhebung von freiheitsrechtsgeschützten Hand-
lungen und ihren staatlich zu Verfügung gestellten und als solche zu verant-
wortenden Voraussetzungen, die Etatisierung der Freiheit zu vermeiden, al-
lerdings auch der „Feudalisierung" des Staates entgegenzuwirken. Wissen-

26 Vgl. P. Kirchhof, Wissenschaft in verfaßter Freiheit, S. 4 f f . 
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schaft entfaltet sich auf der Grundlage dieser Institutionalisierungen mit 
durchaus eigenen Gefährdungen, die in der staatlichen Formung der Institu-
tionalisierungszusammenhänge liegen. Diese sind nicht nur auf die Ermög-
lichung der Freiheitsausübung gerichtet, sondern in unterschiedlichem Um-
fang selber mit Leistungserwartungen des Staates verbunden. Die grundle-
gende Spannung von staatlicher Institutionalisierung der Freiheitsvorausset-
zungen und grundrechtlicher Freiheit der Kommunikations- und Hand-
lungszusammenhänge kennzeichnet daher das Verhältnis von Wissenschaft 
und Staat, das mit dem Kulturstaatskonzept auf eine erste, im Lichte der Ent-
wicklung des modernen Interventionsstaates aber unzureichende Formel ge-
bracht war. Damit ist zugleich die spezifische Charakteristik des Wissen-
schaftsrechts benannt. Es ist das Recht der Gestaltung von Strukturen, der 
Einrichtung von Organisationen, von Verfahren des Ausgleichs von staatli-
chen Steuerungsanstrengungen und grundrechtlich geschützten Freiheits-
interessen, von kollisionslösenden Verfahren der Wissenschaftler untereinan-
der und vor allem der Finanzierung der Wissenschaft. Dies erfordert über die 
traditionellen rechtsstaatlichen Dogmen des Verwaltungsrechts hinaus eine 
Erschließung des Demokratieprinzips für das Verwaltungsrecht, das es er-
möglicht, die Institutionalisierungsvorgänge rechtlich mit der Autonomie der 
Kommunikations- und Handlungszusammenhänge der Wissenschaft zu ver-
mitteln. Ergänzt wird dieser verfassungsrechtliche Rahmen durch die Anfor-
derungen der objektiv-rechtlichen Dimensionen der Freiheitsgarantien, die 
gerade in diesem Bereich eine lange Tradition als institutionelle Grundrechts-
gehalte haben, die freilich im Lichte der allgemeinen grundrechtstheoreti-
schen und -dogmatischen Entwicklungen einer Revision bedürfen. 

Damit ist der verfassungsrechtliche Rahmen für die Institutionalisierungs-
vorgänge entwickelt, die im dritten Teil näher untersucht werden. Sie entfal-
ten sich in den Medien von Organisation, Verfahren und in Kooperationsvor-
gängen, durch die Finanzierung der Forschung und ihrer rechtlichen Kondi-
tionierung sowie die Mechanismen staatlicher Zwecksicherung durch Kon-
trollformen. Ziel ist es hier, systematisch Bauformen und Maßstäbe staatli-
cher Einrichtung der Forschung zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei 
freilich die Organisation von Forschungseinrichtungen, die sich im Grunde 
als die Form darstellen, in der Forschung heute wirklich wird. 

Forschungseinrichtungen werden dabei als eine komplexe Netzwerkstruk-
tur verstanden, die ihrerseits von einer Trägerschicht gesteuert wird, in der die 
zentralen Vermittlungsleistungen von Staat und Wissenschaft im Medium ei-
nes rechtlich geformten Kooperationsverhältnisses erfolgen. Dies kennzeich-
net nicht nur den staatlichen Steuerungsansatz, der sich vor allem in der un-
terschiedlichen Gestaltung des Verhältnisses von Trägerschicht zum Staat ei-
nerseits, zu den Forschungseinrichtungen andererseits äußert, sondern zeigt 
exemplarisch ein flexibleres Modell von Organisation auf, das von verräumli-
chenden Vorstellungen hin zu funktionalen Aspekten verschoben wird. Da-
mit soll zugleich ein Beitrag zum Verwaltungsorganisationsrecht jenseits des 
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- Grundlagen, verfassungsrechtliche 

171 ff., 197 ff. 
- Organisation 289 ff. 
- Verantwortung, staatliche 15,182, 196, 

293 f. 
Intermediäre Ebene 489, 661 
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Kaiserliches Gesundheitsamt 
(s. a. Bundesgesundheitsamt) 26 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (s. a. Max-
Planck-Gesellschaft) 28 f., 44 f., 515, 
517, 536 

Kommunikations- u. Handlungszusam-
menhang 9, 14, 64 ff., 72, 80 ff., 90 f., 
97 f., 115 ff., 128 ff., 174 ff., 298 f., 
302 f., 311 f., 313 f., 339, 344 

Konsequenzforschung 169 
Konsequenzgebot 289 ff. 
Konkurrentenschutz 638 ff. 
Kontinuitätsschutz 324 f., 505 
Kontrolle 
- Eigenkontrolle 483 ff. 
- Finanzkontrolle 474 ff. 
- Fremdkontrolle 485 ff. 
- Formen, klassische 466 ff. 
- Gegenkräfte 481 ff. 
- Selbstkontrolle, wissenschaftliche 119, 

164 f., 483 ff. 
- Stufung 487 f. 
Kooperation 213, 307 f., 312 ff., 342 f., 

346 f., 355 ff., 378 ff., 407 ff., 493 ff., 
502 f., 556 ff., 589 ff., 629 ff., 693 ff. 

- Formen 315 ff. 
- hochstufige K. 491 ff., 693 ff. 
- horizontale K. 322 ff. 
- Kooperationsverhältnisse, komplexe 

323 ff. 
- organisationsinterne K. 346 f., 355 ff., 

378 ff., 502 ff., 562 ff. 
- staatlich verantwortete K. 316 ff. 
- staatliche Beteiligung an Verhandlungs-

sytemen 321 ff. 
- Kooperationsverhältnisse, komplexe 

323 ff. 
- Kontinuitätsschutz 324 f. 
- Organisationsentscheidungen 380 f. 
- Planung als K. 589 ff. 
- Rahmenbedingungen, rechtliche 

599 ff. 
- Selbstverwaltung 378 ff. 
- Subvention als Form der 629 ff. 
Kulturauftrag, staatlicher 187 ff. 
Kulturstaatskonzept 10, 182 ff., 313, 537 
Kunstfreiheit 150 f. 
- Werk- und Wirkbereich 145 f. 

Laborwissenschaft 140 f. 
Legitimation 202 ff., 381 ff., 466 f., 

474 ff., 522 ff., 560 ff., 600 ff., 685 ff., 
712 ff. 

- autonome 211 ff., 229 ff., 389 ff., 600 ff., 
712 ff. 

- demokratische 206 ff., 381 ff., 600 ff., 
685 ff., 712 ff. 

- Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 686 ff. 

- Mittel der L. 219 ff., 565 ff., 712 ff. 
- Objekt der L. 214 ff. 
- Selbstverwaltung, akademische 381 ff. 
- Subjekt der L. 210 ff. 
- Wissenschaftsrat 712 ff. 
Lehre 
- akademische 128 ff., 203, 423 f. 
- Abgrenzung 131 f. 
- Funktion 129 f. 
- Funktionsgrundrecht 135 ff. 
- Garantie 17, 34, 130 ff. 
Lehrfreiheit 17, 34 ff., 130 ff. 
Leistungsrechte 412 ff. 
- Dogmatik, grundrechtliche 414 ff. 
- Wissenschaftsfreiheit 420 ff. 
Liberalismus 249 f., 260 

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 
97, 489, 515 ff., 561, 695, 700, 712, 714 

Menschenwürde 255 
Mertonsche Normen 98, 141, 160 
- Inhalt 73 f. 
- Funktion 75 f. 
Mittler, private 617 ff. 

Neokorporatismus 693 f. 
Nichtidentifikationsgebot 60, 295 
Normalverfahren der DFG 664 ff., 679 ff., 

688 
Notgemeinschaft der deutschen Wissen-

schaft (s. a. DFG) 30 ff., 661 
- Autonomie 45 ff. 
- Finanzierung 46 
- Organisationsstruktur 46 

Organisation (s. a. Forschungsorgani-
sation) 281 ff., 328 ff., 733 f. 

- Anforderungen, grundrechtliche 
281 ff., 341 ff. 

- bürokratische 337 ff., 349 
- Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) 671 ff. 
- Funktion 330 ff. 
- Großforschungseinrichtungen 541 ff. 
- Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

517 ff. 
- als Netzwerk 349 ff. 
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- professionelle 337 ff., 349 
- Selbstverwaltung 368 ff. 
- Steuerung von 355, 374 ff., 387 f., 

390 ff., 529 f., 572 ff. 
- Wissenschaftsrat 703 ff. 

Paulskirchenverfassung 252 
Peer review 32, 116, 119, 166, 305, 483 ff., 

493, 654 
Physikalisch-Technische-Reichsanstalt 

(PTR) 26 ff., 192, 536 
Pressefreiheit 266 
Privatrechtsformen 242 ff., 472 ff. 
Projektförderung 11, 31 f., 119, 585 f., 

627 ff., 663 ff., 678 ff., 689 ff. 
- Begründungspflicht 657 ff. 
- Gutachtergremien 653 ff. 
- Verfahren 652 ff. 
Projektträger 614 ff. 
- Aufgaben 621 ff. 
- Funktion 623 ff. 
- Gesetzesvorbehalt 626 

Rationalismus, Kritischer 60, 66, 69, 
86 

Rechtsstaat 235 
- Institutionalisierung 232 ff. 
- Rationalität 193 ff. 
Reflexionslast der Forschung 161 
- Anknüpfungspunkt 163 f. 
- Reichweite 162 f. 
Ressortforschung 99 ff., 192, 335, 392 f., 

439 f., 634 
- Einrichtungen der 392, 439 f. 
- Finanzierung 432, 439 f. 
- Funktion 100 f. 
- Haushaltsautonomie 451 f. 
Risikoforschung 168 f. 
Rundfunkfreiheit 283 ff., 289 f., 428, 433, 

468 

Schwerpunktverfahren der D F G 666 f. 
Scientific Community 22, 71 ff., 87, 97, 

103, 105, 334 ff., 338, 344 f., 387, 425, 
436, 564, 634, 665 

Selbstverwaltung 120, 211 ff., 229 ff., 239, 
299 ff., 368 ff., 493 ff., 560 ff. 

- akademische 368 ff. 
- Anstaltliche Autonomieformen 385 ff. 
- D F G als Selbststeuerungseinrichtung 

661 ff. 
- Legitimationsstrukturen 211 ff., 299 ff., 

381 

Sonderforschungsbereiche 489, 493 ff., 
710 

- Beendigung 504 ff. 
- Drittmittelforschung 510 f. 
- Einrichtung 501 ff., 667 ff., 684 ff. 
- Gesetzesvorbehalt für Förderung der 

686 ff. 
- Hochschule, Anbindung an 506 ff. 
- Mitgliedschaft 512 
- Organisationsstruktur 495 ff., 

507 ff. 
Staatsgewalt 214 ff., 684 f. 
Stiftungsaufsicht 471, 486 

Tafelsitten, akademische 112 ff. 
Trägereinrichtungen, Begriff u. Funktion 

346 ff., 374 f., 529 f., 562 ff., 700 f. 

Umweltvorsorgeprüfung 648 
Universitäten 7, 25, 44, 88 f., 184 ff., 

205,332, 355 ff., 369 f , 381 ff., 440 ff., 
507 ff. 

- Auftrag 25, 332 
- Autonomie 44 
- Finanzautonomie 440 ff. 
- Finanzierung 429 f., 443 f. 
- Forschungsebene 375 f. 
- Forschungsschwerpunkte 496 f. 
- Gesamtverantwortung 352, 507, 509 
- Globalhaushalt 441, 444 
- Humboldtsches Konzept 21 
- Institutsgarantie 270 ff. 
- Kooperation 355 ff. 
- Legitimationsstrukturen 381 ff. 
- Organisationsstruktur 177 f., 352 f. 
- Sonderforschungsbereiche 496 f. 
- Trägerebene 375 f. 
- Zwei-Ebenen-Prinzip 351 ff., 508 

Verantwortung 
- Formen 164 ff. 
- staatliche 179 f., 93 f., 316 ff., 523 ff., 

560 ff., 614 ff., 678 ff. 
- Wissenschaftler 158 ff. 
Verfahren 280 ff., 302 ff., 307 ff., 446 ff., 

461 ff., 480, 497 ff., 533 ff., 600, 646, 
652 ff., 663 ff., 675 f., 678 f., 688 ff., 
716 f. 

Verwaltungsprivatrecht 688 ff. 
Verwendungsforschung 100 

Weimarer Reichsverfassung 36 ff., 
135 ff. 
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Wesentlichkeitslehre 236 f., 528, 607 ff., 
626, 649, 687, 717 

Westdeutsche Rektorenkonferenz (s. a. 
Hochschulrektorenkonferenz) 47 

Wettbewerbsfreiheit 639 f. 
Wirtschaftlichkeitsprinzip 477 
Wissen 6, 18, 83 f., 98 f., 100, 163 f. 
Wissenschaft 132 ff. 
- Aufsicht 464 ff. 
- Autonomie 297 ff., 348 
- Begriff 8, 20, 54 ff., 64 ff. 
- Aktualisierungkompetenz 61 
- Ansätze, systemtheoretische 76 ff. 
- Bestimmung, soziale 72 ff. 
- Definitinsgebot/-verbot 62 f., 86, 91 
- Drittanerkennung 62 f. 
- idealistischer 184 
- Konkretisierungskompetenz 63 
- Leitbegriffe 65 f. 
- Nichtidentifikationsgebot 60 
- Selbst-/Fremdefinition 59 f., 63 f. 
- Beruf 174 ff. 
- Betriebsmittel 176 ff., 196 
- Betriebsstruktur 174 ff. 
- Disziplinen 20 f. 
- Förderung 37, 678 ff. 
- Institutionen 29 f. 
- Folgenverantwortung 4, 15, 158 ff. 
- Gesetzesvorbehalt 238 f. 
- Handlungsebene 110 ff., 133 
- Institutionalisierung 25, 168 f., 180 ff. 
- Intersubjektivität 68 
- Kommunikationsformen 22 f. 
- Kommunikations-u. Handlungszusam-

menhang 9, 14, 64 ff., 72, 80 ff., 90 f., 
97 f., l l l f . , 115 ff., 128 ff., 173 ff., 
339 f., 640 

- Kommunikationssystem 78 ff. 
- Kooperation 312 f. 
- Kooperationsformen 315 ff. 
- Management 299, 376 
- Pluralismus 295 f. 
- Politik 32 ff., 37, 192, 491 f., 697 
- Professionalisierung 23 f., 174 ff. 
- System, soziales 76 ff. 
Wissenschaftler 
- Autonomie 298 f. 
- Dienst- und Arbeitsverhältnis 298 ff., 

401 ff., 404 ff., 580 f. 

- Großforschungseinrichtungen 572 ff. 
- Grundrechtsschutz 399 f. 
- Leistungsrechte 425 f. 
- Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

532 ff. 
- Minderheitenschutz 305 
- Status 394 ff. 
- Verantwortung 158 ff. 
Wissenschaftseinrichtungen 
- Grundrechtsschutz 377 ff. 
Wissenschaftsfreiheit 119, 144, 159, 179 f., 

288 f., 401 ff., 640 ff. 
- Ausübungssicherungsverantwortung 

190 f. 
- Dimensionen, objektiv-rechtliche 63 f., 

245 ff., 253 ff., 262 ff., 275 f., 288 f., 
341 ff., 412 ff., 427 ff. 

- Einrichtungsgarantien 265 ff. 
- Entwicklung 16; 41 ff. 
- Funktion 77 f. 
- Funktionsgrundrecht 135 ff., 203 f., 

395 ff. 
- Institutionalisierung 9, 190 f. 
- Konkurrentenschutz 638 ff. 
- Leistungsrechte 412 ff., 420 ff., 632 
- Normbereich 13 ff., 159, 169, 423 ff. 
- Organisationsanforderungen 289 ff. 
- Weimarer Reichsverfassung 36 ff., 412 
- Werk- u. Wirkbereich 145 f. 
Wissenschaftsrat 11, 47, 51 ff., 456, 463, 

491 f., 694 f. 
- Aufgaben 702 f. 
- Funktion 706 ff. 
- Legitimation 712 ff. 
- Organisation 703 ff. 
- Sonderforschungsbereich 499 f., 667 f. 
Wissenschaftsrecht 6 
- Aufgabe 232 ff. 
- Charakteristik 10, 172 
- Funktionen 5 
- Grundlinien 277 ff. 
Wissenschaftssoziologie 74 
Wissenschaftssystem 
- Ausdifferenzierung 16, 20 ff., 33, 47, 

192 f. 
- Binnendifferenzierung 24 ff. 
- Ebenen 489 ff., 493 ff., 661, 693 ff. 
- Entwicklung, institutionelle 43 f. 
- Grundannahmen, soziologische 73 f. 
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Beiträge zum öffentlichen Recht 

1 Peter-Michael Huber Konkurrenzschutz im Verwaltungsrecht 
Schutzanspruch und Rechtsschutz bei Lenkungs- und Verteilungsentscheidungen 
der öffentlichen Verwaltung 

Wenn eine Behörde die Verteilung knapper Güter beeinflußt, kann sich ein einzelner Wettbe-
werber nur wehren, wenn er sich auf subjektive öffentliche Rechte berufen kann. Peter-Michael 
Huber zeigt, wie diese Rechte bestimmt werden. 
1991. XXV, 592 Seiten. Leinen. 

2 Jörg Lücke Vorläufige Staatsakte 
Auslegung, Rechtsfortbilung und Verfassung am Beispiel vorläufiger Gesetze, 
Urteile, Beschlüsse und Verwaltungsakte 

Inwieweit Parlamente, Gerichte und Behörden vorläufige Staatsakte erlassen dürfen, ist umstrit-
ten. Jörg Lücke stellt diese Maßnahmen dar und prüft ihre Zulässigkeit anhand der Verfassung. 
1991. XVI , 264 Seiten. Leinen. 

3 Hartmut Bauer Die Bundestreue 
Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Bundesstaates und zur Rechtsverhältnislehre 

Hartmut Bauer legt hier eine umfassende rechtswissenschaftliche Aufarbeitung des Grundsatzes 
bundesfreundlichen Verhaltens vor. 
1992. X X I I , 429 Seiten. Leinen. 

4 Rolf Gröschner Das Überwachungsrechtsverhältnis 
Wirtschaftsüberwachung in gewerbepolizeilicher Tradition und wirtschafts-
verwaltungsrechtlichem Wandel 

Das Uberwachungsrechtsverhältnis ist der Versuch, den Ort der Wirtschaftsüberwachung zwi-
schen Liberalismus und Etatismus zu bestimmen. Mit dieser Ortsbestimmung leistet der Autor 
einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um das Verwaltungsrechtsverhältnis. 
1992. XIV, 376 Seiten. Leinen. 

5 Moris Lehner Einkommenssteuerrecht und Sozialhilferecht 
Bausteine zu einem Verfassungsrecht des sozialen Steuerstaates 

Die Arbeit beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen dem steuerfrei zu belassenden 
Mindesteinkommen und den Leistungen der Sozialhilfe. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, 
daß dem, der seinen und den Lebensunterhalt seiner Angehörigen selber verdient, vom Steuer-
recht mehr belassen werden muß als das, was der Sozialhilfeempfänger vom Staat bekommt. 
1993. X X , 459 Seiten. Leinen. 



Jus Publicum 

6 Martin Morlok Selbstverständnis als Rechtskriterium 
Vorkommen - Funktionen - dogmatische Bedeutung 

Wann und wie können in einer eigentlich objektiven Rechtsordnung subjektive Einschätzungen 
verbindlich werden? Mit soziologischem Hintergrund analysiert Martin Morlok Struktur und 
Funktionen der Berücksichtigung von Selbstverständnissen durch das Rechtssystem. Die Be-
rücksichtigung subjektiver Interpretationen ist auch ein Mittel zur erfolgsorientierten Anpas-
sung des Rechts an seine Umwelten und zur personalen Ausrichtung des Rechts. 
1993. X X , 496 Seiten. Leinen. 

7 Walter Pauly Der Metbodenwandel 
im deutschen Spätkonstitutionalismus 
Ein Beitrag zur Entwicklung und Gestalt der Wissenschaft vom Öffentlichen Recht 
im 19. Jahrhundert 

Walter Pauly vollzieht die Etappen nach, in denen dem Staatsrecht seine eigentümliche willens-
theoretische Codierung verliehen wurde, die auf dem Willensbegriff als Universalcode jeden 
Rechts gründet. 
1993. XI , 269 Seiten. Leinen. 

8 Udo Di Fabio Risikoentscheidungen im Rechtsstaat 
Zum Wandel der Dogmatik im öffentlichen Recht, insbesondere am Beispiel 
der Arzneimittelüberwachung 

In der Verwaltung müssen zunehmend Entscheidung getroffen werden, mit denen unbekannte 
Risikolagen gestaltet werden. Im Mittelpunkt der Untersuchung dieses neuen Entscheidungs-
typs steht das Arzneimittelrecht. 
1994. Ca. 560 Seiten. Leinen. 

9 Gerrit Manssen Privatrechtsgestaltung durch Hoheitsakt 
Verfassungsrechtliche und verwaltungsrechtliche Grundlagen 
1994. XXII I , 414 Seiten. Leinen. 

10 Hans-Heinrich Trute Die Forschung zwischen 
grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung 
1994. XXVII I , 797 Seiten. Leinen. 
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